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RS OGH 1996/4/23 1RK20/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.04.1996

Norm

ASVG §144 Abs3

Rechtssatz

Die Krankenkasse muß sich die fortgesetzte Erbringung von Krankenhausp5ege als Sachleistung zurechnen lassen, bis

der Versicherte auf den möglichen Wegfall der Leistungsvoraussetzungen hingewiesen wird.

Die Kostenzusage der Krankenkasse gegenüber dem Krankenhaus beinhaltet in der Regel keine Bewilligung von

Krankenhauspflege gegenüber dem Versicherten.

Veröff: SGb 1997,127
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